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Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf VII-276

Meine Kritik bezieht sich auf den nördlichen Teilbereich des Bebauungsplanentwurfes, auf den Stuttgarter Platz (Bereich zwischen Windscheidstraße, nördliche Bauflucht Stuttgarter Platz, Wilmersdorfer Straße und Bahndamm).

Die Summe der bebauten Flächen (überbaubare Grundstücksfläche) ist angesichts des eklatanten wohnungsnahen Grün- und Freiflächendefizits nicht vertretbar.  

Die Bebauung mit insgesamt 24.000 m² BGF ist zu massiv. Der westliche Teil des „Stadtplatzes“ (zwischen Windscheidstraße und Lewishamstraße) wird durch die geplante 12,50 m hohe Bebauung zu den überwiegenden Tages- und Jahreszeiten verschattet sein. Dies wird seinen Gebrauchswert bezüglich der Aufenthaltsqualität stark einschränken. Der Gebrauchswert des östlichen Teils des „Stadtplatzes“ (zwischen Lewishamstraße und Wilmersdorfer Straße) ist aufgrund seines Zuschnittes äußerst gering.

Die geplanten Nutzungen der Investorengesellschaft Trigon (insbesondere die großflächigen Einzelhandelsnutzungen) lassen befürchten, daß die in diesem Entwurf zugelassenen Gebäudetiefen von 15,50 m bzw. 19 m im Laufe des Verfahrens größer werden. Wenn es dazu käme, würde der Gebrauchswert des Stadtplatzes gleich Null sein. Auch läge dann der Verdacht nahe, die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung an der Nase herumgeführt zu haben. Dann wäre ein erneuter Verfahrensbeginn ein demokratisches Gebot.

Die Erschließung der Tiefgarage von der Lewishamstraße aus ist angesichts der sonstigen Lösungsmöglichkeiten am wenigsten schädlich und wird begrüßt. Da es sich bei der Lewishamstraße jedoch um eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße handelt, ist  zu befürchten, daß die TG-Erschließung über die Straße „Stuttgarter Platz“ erfolgt. Dies würde die angrenzende Bebauung, den Straßenraum und den Stadtplatz erheblich stören. 

Das „sichtbare Zeichen im Stadtraum“ (s. Text Begründung S. 7), das Hochhaus, ist mit seinen 60 m Höhe nicht nachvollziehbar. Der Aufbau der Stadtsilhouette in der Innenstadt sieht lediglich am Alexanderplatz und rund um den Zoo Hochhäuser vor. Ein etwa 20-geschossiges Hochhaus am Stuttgarter Platz würde die Ruhe der innerstädtischen Morphologie stören.

Das Planungskonzept sieht im Rahmen der Kerngebietsausweisungen eine Mischung aus Handel, Gastronomie, Hotel und Freizeiteinrichtungen vor. Der Umfang der Handelsnutzung ist kritisch. Der Stadtentwicklungsplan „StEP Zentren und Einzelhandel“ nennt einen verträglichen Mehrbedarf von lediglich 20.000 bis 35.000 m² Bruttogeschossfläche für den gesamten Bereich Kurfürstendamm und Wilmersdorfer Straße. Mit der Fertigstellung der Bauvorhaben um den Bahnhof Zoo und an der Ecke Wilmersdorfer-/Schillerstraße wird die oben genannte Summe bereits überschritten. Die weitere Zulassung von Handelsnutzung würde Leerstand bedeuten, der dann wahrscheinlich in der ohnehin geschwächten Wilmersdorfer Straße auftreten wird.

Ich kritisiere das zurückliegende Planungsverfahren. Der Bezirk hätte schon mit dem Ergebnis des Wettbewerbes im Jahre 1996 eine aktive Öffentlichkeitsarbeit beginnen müssen. Erst im Sommer 1999 wurde die Öffentlichkeit über die Planungsvorhaben informiert. Bis April 2000 hat man sich um einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gedrückt. Erst nach massivem öffentlichen Druck zeigte sich der Bezirk bereit zur Auseinandersetzung („Runder Tisch“), die jedoch als gescheitert gewertet muss. Neben dem mangelnden Ernstnehmen der Bevölkerung ist das fehlende stadtplanerische Agieren des Bezirkes zu kritisieren. Insbesondere gegenüber der Investorengesellschaft hat der Bezirk eine äußerst schwache Position gezeigt und war über alle Maßen zu Eingeständnissen bereit. Das Ergebnis ist fatal.
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